
 
STADTVERWALTUNG 
NEUSTADT AN DER WEINSTRAßE 
 

 
 

 
 Drucksache Nr.: 164/2025 
   
  Dezernat IV 
 Federführend: Bauverwaltung 
 Anlagen: 1  

 
 Az.: 212; At-Scho 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 24.06.2025 Ö zur Vorberatung 

Stadtrat 01.07.2025 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Schulhöfe der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße 

 
Antrag: 
 
Der Stadtrat beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses die Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Benutzung der Schulhöfe (Benutzungsordnung) im Stadtgebiet von Neustadt an der 

Weinstraße. 
 
 
 
Begründung: 
 
Am 08. April 2025 wurde die Satzung über die Benutzung der Schulhöfe (Benutzungsordnung) der Stadt 

Neustadt an der Weinstraße vom Stadtrat einstimmig beschlossen. Die neue Benutzungsordnung regelt 

das Betreten und den Aufenthalt auf den Schulhöfen. Darüber hinaus dient sie zur Einhaltung und 

Durchsetzung von Sicherheit und Ordnung. 

 

Für die Brüder-Grimm-Grundschule im Ortsbezirk Diedesfeld mussten zum damaligen Zeitpunkt noch 

weitere Abstimmungen bezüglich des Geltungsbereichs getroffen werden. Nach nun weiteren 

Abstimmungen im Ortsbeirat Diedesfeld kann der Schulhof der Brüder-Grimm-Grundschule 

entsprechend aufgenommen werden.  

 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 11.06.2025 
 
Oberbürgermeister 
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